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Platzhalter Firmenlogo

Inhalte sind beispielsweise:

� ein Einkaufsführer für die Dienstleistung Hausverwa ltung
� ein Vergleichsformular für Hausverwaltungen
� Dürfen wir uns vorstellen … 
� Interview: Was genau sind eigentlich die Aufgaben d es Verwalters?
� Was unsere Kunden über uns sagen …
� … und noch einiges mehr …

Mehr erfahren Sie unter www.HausLehrer.com
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Die Zukunft ist Heute! 

Liebe Verwalterin, lieber Verwalter,

in Zeiten der Rechnungsprüfungen, Beiratssitzungen und früh im Jahr 
stattfindenden Eigentümerversammlungen rasen die Tage an Ihnen vorüber. 

Der ganz normale Wahnsinn werden Sie sagen. 

Muss das wirklich so sein? Wollen Sie und vor allen Dingen Ihre Kunden dies 
genau so? 

Wir leben in einer schnellen und von modernen Medien und ständiger 
Erreichbarkeit geprägten Welt. Vergessen Sie bei diesem beruflichen 
Schweinsgalopp nicht die wirklich wichtigen Werte:

Respekt, Wertschätzung und vor allem … Zeit. 

Nehmen Sie sich Zeit. 
Für sich selbst, Ihre Kunden, Familie und Freunde. 

Das Ergebnis ist eine bessere Beziehung zu Ihren Kunden und eine entspannte 
Atmosphäre in der man Ihnen auch einmal einen (Abrechnungs-)Fehler verzeiht. 

Nicht immer ist der schnellere Weg der bessere. Weder für Sie und Ihre Kunden 
noch für Ihren unternehmerischen Erfolg. 

Kollegiale Grüße

Michael Friedrich

Editorial
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Ihr Chefredakteur:
Michael Friedrich,
Autor von
„naWEGator“,
WEG-Verwaltung
inside

Jahrgang 1963, hat mehr als 20
Jahre Erfahrung im
Immobiliensektor.

Er absolvierte eine kaufmännische
Ausbildung im Bereich der
Immobilienverwaltung und arbeitete
viele Jahre als Verwalter und
Makler.

Michael Friedrich führte über 10
Jahre hinweg eine eigene
Hausverwaltung, die er von 300 auf
1.800 betreute WE-Einheiten
ausbaute. Er ist erfahrener
Ausbilder und Dozent, u. a. für die
IHK und verschiedene
Volkshochschulen.

Aktuell unterrichtet er an der
Europäischen Immobilien Akademie
(EIA).

1998 hat sich Herr Friedrich als
Berater von Hausverwaltungs-
Unternehmen selbstständig
gemacht.

Er zeigt Verwaltern, wie sie
Arbeitsaufwand reduzieren und
Prozesse verbessern können.
Mit großem Erfolg hilft er ihnen
zudem, neue Kunden zu gewinnen
und Marktanteile auszubauen.

Zudem hat Herr Friedrich die
deutschlandweit einzige
Unternehmensbörse speziell für
Hausverwaltungs-Unternehmen ins
Leben gerufen und begleitet solche
Unternehmensübergaben aktiv.
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ermittelt und überprüft. Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter
Auskünfte und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb nicht 
übernommen werden.
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Wenn Sie Hausverwalter < Magazin >
dauerhaft lesen möchten

Gefällt Ihnen „Hausverwalter < Magazin >? Wenn ja, freuen
wir uns und möchten Ihnen gerne mitteilen, wie Sie dieses
Medium ständig für Ihren Erfolg nutzen können.

„Hausverwalter < Magazin >“ ist ein reines Online-Magazin
und erscheint (zunächst) nicht als Print-Produkt.
Zweimonatlich erscheinend und als PDF kommt es einfach
und schnell per Mail zu Ihnen. Teilen Sie uns einfach Ihre
Kontaktadresse mit oder bestellen direkt über unsere
Homepage unter www.Hausverwalter-Magazin.de

In diese praxisorientierte Informationen und Tipps investieren
Sie

ab dem 01.01.2011

keinen Cent mehr, denn ab dann erhalten Sie das 
Hausverwalter < Magazin > kostenlos. 

Wenn nicht, bitten wir Sie um Ihre Verbesserungsvorschläge.
Nur mit Ihrer offenen Meinung können wir besser werden.
Unsere Kontaktdaten erhalten Sie auf dieser Seite im
Impressum.

Und jetzt viel Spaß und hoffentlich viel Erfolg im
Tagesgeschäft.

Infos + Abo

www.Hausverwalter-Magazin.de
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Als Hausverwalter sind Sie
Dienstleister. In Ihrer
Branche herrscht ein harter
Wettbewerb. Die Leistungen
unterscheiden sich aus
Kundensicht kaum von
denen anderer Anbieter. Ein
ausgezeichneter Kunden-
dienst könnte gerade der
Faktor sein, der Ihrer
Verwaltung den Vorsprung
vor Ihren Konkurrenten
bringt.
Ihr Ziel sollte es daher sein
„Kunden fürs Leben“ zu
gewinnen.

Ein wirklich guter Dienstleister
zu sein ist gar nicht so schwer.
Das liegt hauptsächlich daran,
daß es in vielen Verwaltungen
üblich ist, Aufgaben relativ
emotionslos „abzuarbeiten“.

Häufig herrscht eine Mentalität
des reinen Erledigens vor. Mit
wenigen Elementen können
Sie sich hier positiv abgrenzen
und Ihren Kunden ein „sich gut
betreutes Gefühl“ vermitteln.

Hören Sie Ihrem Kunden zu,
wenn er etwas sagt

Der erste Schritt zu einer
guten Kundenbeziehung ist
aktives Zuhören.
Egal, ob am Telefon oder bei
einer Besichtigung vor Ort.

Verstehen Sie, was der
Eigentümer Ihnen sagt.
Fragen Sie nach, ob Sie die
Intention Ihres Gegenübers
verstanden haben. Ganz

Wie Sie mit wirklich guter Dienstleistung erfolgrei ch sind 

www.Hausverwalter-Magazin.de

Unternehmensführung

wichtig ist auch: Fragen Sie, bis
wann er etwas erledigt haben
möchte.
Oft setzt Ihr Kunde ein sofortige
Handlung voraus, die Sie selbst
wegen anderer Aufgaben nicht
erbringen können. Teilen Sie
ihm dies mit und begründen
diese.

Gute Nachbehandlung bringt
Ihnen Pluspunkte

Eine Mängelmitteilung ist erst
dann erledigt, wenn der diesen
Mangel meldende Eigentümer
zufrieden ist.

Dies beinhaltet Ihrerseits eine
Nachfrage beim Kunden, ob
denn alles zügig und zu dessen
Zufriedenheit erledigt worden
ist.
Leider ist dies in vielen
Verwaltungen anders.

Aus Zeitmangel fragen viele
Verwaltungen weder die
zeitliche noch die ordentliche
Erledigung ab.

Damit verschenken diese
sowohl ein sich positiv
entwickelndes Kunden-
verhältnis als auch eine
nachvollziehbare Kontrolle über
die Leistung des Handwerkers.

TIPP: Binden Sie Ihre Kunden in Ihre Arbeit ein

Ihr Tagesgeschäft ist von Kleinaufträgen an Handwerker
(beispielsweise für den nicht richtig funktionierenden
Obertürschließer an der Haustür) geprägt.
Nehmen Sie einen solchen Auftrag an und beauftragen
einen Handwerker ist es sinnvoll, die Information über diese
Beauftragung an den meldenden Eigentümer weiter zu
geben.
Dieser hat damit nicht nur die Bestätigung sondern kann
Ihnen eine Rückmeldung über Erledigung oder verspätete
Ausführung geben.
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So nutzen Sie die Verwalterzustimmung zum 
Wohnungskauf als zusätzliche Einnahmequelle 

Die Verwalterzustimmung
zum Kauf einer
Eigentumswohnung ist eine
rechtlich in der
Teilungserklärung verankerte
Absicherung.

Diese soll die Gemeinschaft
vor zahlungsunfähigen oder
unseriösen neuen
Eigentümern schützen.
Sie als Verwalter haben mit
dieser aus Ihrer Sicht
lästigen Aufgabe eine gute
Möglichkeit, Ihre finanzielle
Situation zu verbessern.
Die Voraussetzungen für
diese zusätzliche Einnahme
sind relativ einfach
herzustellen.

1. Verwaltervertrag

In Ihrem Standard-Vertrag
haben Sie für den Fall der
Zustimmungspflicht nicht nur
eine angemessene Vergütung
(siehe Tipp-Kasten) für Ihre
Leistung vereinbart sondern
bitte auch eine zeitliche
Befristung, in der Sie dieser
Pflicht nachkommen können.

Käufer und Verkäufer haben oft
großes Interesse daran, den
Kaufvertrag schnell unter Dach
und Fach zu bringen.
Jedoch passt die manchmal
zeitaufwändige Terminierung
dieses notariellen Vorgangs
nicht immer in Ihr
Tagesgeschäft.

Zudem haben Sie im Umfeld
der Zustimmung immerhin noch

Wirtschaftlichkeit

www.Hausverwalter-Magazin.de

eine Prüfungspflicht, wenn
auch nur marginal.

2. Nachweis der
Verwalterbestellung

Für die reibungslose
Abwicklung der notariellen
Zustimmung zum Kaufvertrag
ist ein so genannter
Verwalternachweis erforderlich.

Dieser ebenfalls notarielle
Nachweis bestätigt dem den
Kaufvertrag abwickelnden
Notar, daß Sie tatsächlich und
schriftlich in Form einer
Urkunde nachweisbar der
aktuelle Verwalter der
betreffenden Gemeinschaft
sind.

Sie sind daher in der Pflicht,
jede beschlußmäßige
Verwalterbestellung im
Protokoll notariell beglaubigen
zu lassen. Die Kosten für diese
Beglaubigung sind von der
Gemeinschaft zu tragen.

3. Aufklärung zum Ablauf

Aus Sicht der beiden
betroffenen Parteien des
Kaufvertrags scheint - und das
zeigt die Praxis immer wieder -
die Höhe Ihrer Vergütung
relativ hoch.

Zumal diese Gebühr in der
Regel dem Käufer im Rahmen
des Kaufvertrags aufgebürdet
werden. Beiden Parteien ist
aber nicht bewusst, was Sie in
diesem Fall leisten (müssen).

TIPP: Was ist eine
„angemessene Vergütung“

Die Höhe Ihrer Vergütung für
Ihre Zustimmung zum Kauf
einer Eigentumswohnung ist
nicht festgelegt. Weder im
Wohnungseigentumsgesetz
noch in der Teilungserklärung.
Sie können diese daher frei
bestimmen. Üblich sind Beträge
zwischen 250 € und 500 €.

Zunächst einmal haben Sie
sich diese Aufgabe ja nicht
selbst ausgesucht, sondern
wird Ihnen von der
Teilungserklärung zwingend
vorgeschrieben.

Die gesetzliche Prüfpflicht
Ihrerseits in Richtung Seriösität
und Solvenz des neuen
Eigentümers erfordert
zumindest eine Abfrage bei
einer Auskunftei.
Im Zweifel sogar
weitergehende und intensive
Nachforschungen.

Den Termin beim Notar und
den damit verbundenen
Zeitaufwand müssen Sie
ebenfalls in Anrechnung
bringen. Summa summarum
ergeben sich schnell zwei bis
vier Stunden inklusive
Fahrtkosten.

Da ist die im Tippkasten
angegebene Summe nicht zu
hoch, gehen Sie von einem
angemessenen Stundensatz
aus.
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Wie Sie die Übernahme eines neuen 
Verwaltungsobjekts perfekt organisieren

Orga
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„Der erste Eindruck zählt“.

Dieser Leitsatz trifft um so
mehr für Sie als Verwaltung
zu, wenn es um die aktive
Übernahme eines neuen
Verwaltungs-objekts geht.

In den ersten Wochen vor und
nach dem Beginn Ihrer
Tätigkeit legen Sie den
Grundstein für die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit Ihren
Kunden.
Selbst kleine Fehler werfen ein
schlechtes Licht auf Sie und
Ihre Leistung.

Die gute Vorbereitung und
reibungslose Abwicklung aller
notwendigen Dinge ist für Sie
wichtig … und beeinflusst
maßgeblich die Meinung Ihrer
Kunden.

Meist übernehmen Sie als
Hausverwaltung ein neues
Objekt zum Beginn eines
neuen Wirtschaftsjahrs (in der
Regel ist dies der 01.01. des
Jahres).
Je nachdem, wann Sie von der
Gemeinschaft zum Verwalter
bestellt worden sind, haben Sie
mehr oder weniger Zeit für die
ordnungsgemäße Abwicklung
der Übernahme.

Die nebenstehende Grafik gibt
Ihnen einen Überblick über die
notwendigen Maßnahmen und
Vorgänge bei einem normalen
zeitlichen Vor- und Ablauf.

Jede Gemeinschaft und jedes
Objekt hat seine
Besonderheiten

Wo Sie im Rahmen der
Übernahme die Schwerpunkte
setzen, entscheidet sich
wesentlich in der Begründung
für den Verwalterwechsel.

Oft wird der Preis das
Entscheidungskriterium gegen
den bisherigen und für den
neuen Verwalter gewesen sein.

In diesem Fall arbeiten Sie
einfach weiter wie bisher und
machen Ihren Job.

In vielen Fällen jedoch ist das
Preisargument nur vorge-
schoben und es existieren
entweder persönliche
Animositäten zwischen
Eigentümern und Verwaltung
oder es liegen tatsächlich
fachliche Mängel vor.
Geldbestände und Verträge
sind die sensibelsten Faktoren.

TIPP: Hinterfragen Sie die Gründe für den
Verwalterwechsel

Verwaltung ist eine Dienstleistung, die auf dem
Vertrauensverhältnis zwischen Gemeinschaft und Verwaltung
basiert. Ist dieser Verhältnis gestört oder erschüttert, ist eine
Zusammenarbeit nur schwer fortsetzbar. Ermitteln Sie daher schon
früh, möglichst schon im Rahmen der Bewerbungsphase, warum
die Gemeinschaft mit dem bisherigen Verwalter nicht mehr
zufrieden ist. Je mehr Sie über die Gründe der Ablehnung wissen,
um so besser können Sie sich selbst vor einer solchen Entwicklung
schützen oder gegensteuern.

Wer als Verwalter schon einmal
einem Beirat oder Eigentümer
den Unterschied zwischen
tatsächlicher und
buchhalterischer Rücklage
erklären musste, versteht gut
warum Verwaltungen so schnell
mit einem schlechten Ruf
behaftet werden.

Bei Übernahme der Verwaltung
ist die Aufstellung eines
schriftlichen Vermögensstatus -
sofern dieser nicht schon vom
bisherigen Verwalter geliefert
wurde (leider nur in wenigen
Fällen die Praxis) - zwingend
nötig.
Mit diesem Status belegen Sie
die aktuellen finanziellen
Verhältnisse der Gemeinschaft
und begründen beispielsweise
folgende Faktoren:

� eventuelle
Hausgeldrückstände

� Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber
Lieferanten und
Unternehmen



Anzeige

www.Hausverwalter-Magazin.de



Tipps + Anregungen für´s
Tagesgeschäft
Nr. 1 AutoReply: Geben Sie Ihren Kunden 

Sicherheit

Der Umgang mit dem Medium E-Mail ist vielen Kunden noch immer
nicht geheuer. Das nötige Vertrauen in die Technik fehlt. Um Ihren
Kunden Sicherheit zu geben, dass die an Sie versandte E-Mail
auch wirklich angekommen ist, eignet sich die automatische
Bestätigung „AutoReply“. Hier können Sie einmalig und ohne
weiteren Aufwand jede eingehende Mail mit einer sofort
erfolgenden Rückmail bestätigen. Meistens richten Sie diese
Funktion direkt bei Ihrem E-Mail-Provider ein. Genau dort, wo Sie
das eigentliche E-Mail-Konto besteht. Mit der automatischen
Bestätigung ist Ihr Kunde sicher, dass seine Mitteilung bei Ihnen
angekommen ist.

Musterformulierung einer Autoreply:
Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre Mail, die wir gerne
bearbeiten. Wir möchten Sie aber bereits jetzt um Ihr Verständnis
bitten, wenn wir Ihnen nicht gleich eine Antwort senden können. Wir
bemühen uns, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu erledigen.

Orga
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Insgesamt ist die Übernahme
eines neuen Verwaltungs-
objekts ein komplexer und aus
vielen zeitlich und
organisatorisch aufeinander
abzustimmenden Einzel-
leistungen bestehender
Prozess.

Gleichzeitig ist dieser Prozess
die beste Möglichkeit, das
Objekt, seine Eigentümer und
deren Besonderheiten kennen
zu lernen.

Diese Chance sollten Sie
bestmöglich nutzen..

Tipp: Vertragslaufzeigen
beachten

Als Verwaltung dürfen Sie die
Laufzeiten der Verträge für die
Gemeinschaft Ihrer aktuellen
Verwalterbestellung anpassen.

Sind Sie beispielsweise für die
nächsten 2 Jahre gewählt, darf
kein Vertrag über diesen Zeitraum
hinaus abgeschlossen sein.

Ansonsten ist dieser ungültig und
Sie als Verwaltung wären in der
Haftung.

� die Bestände aller
vorhandenen Giro- oder
Geldanlagekonten

� den Bestand der aktuellen
Instandhaltungsrücklage

� die Bemessung
beispielsweise des Bestands
an Heizöl zum Beginn des
Wirtschaftsjahrs.

� … und viele andere
Faktoren

Die Prüfung und Abzeichnung
dieses Vermögensstatus durch
den zuständigen
Rechnungsprüfer der
Gemeinschaft belegt den
finanziellen Zustand bei Beginn
Ihrer Tätigkeit.

Fehlt ein solcher Status, ist es
schon zu langwierigen
Diskussionen und Prozessen
über die Zuordnung der
Verantwortung fehlender
Gelder gekommen.
Ein schriftlicher Status sorgt
hier für Klarheit, welcher
Verwalter verantwortlich ist.

Die für die Gemeinschaft
vorhandenen Verträge sind ein
weiterer Knackpunkt für Ihre
zukünftige Tätigkeit.
Deshalb lohnt nicht nur die
Überprüfung der zulässigen
Laufzeiten sondern gerade der
Gebühr und der Konditionen
des Vertrags.
Oft ergeben sich durch die
Umgestaltung oder Umdeckung
von zum Beispiel einem
Aufzug-Wartungsvertrag große
Einsparungen.

Wie Sie die Übernahme eines neuen 
Verwaltungsobjekts perfekt organisieren
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• aktuelle Unterlagen des
Objekts beim bisherigen
Verwalter abfordern:

• Eigentümerliste mit
sämtlichen Kontaktdaten

• Höhe der aktuellen
Hausgelder

• Wirtschaftsplan des
laufenden Jahrs

• letzte Jahresabrechnung
• Kontenplan
• neue

Gemeinschaftskonten
(Treuhand) einrichten

• aktuelle Unterlagen des
Objekts beim bisherigen
Verwalter abfordern:

• Eigentümerliste mit
sämtlichen Kontaktdaten

• Höhe der aktuellen
Hausgelder

• Wirtschaftsplan des
laufenden Jahrs

• letzte Jahresabrechnung
• Kontenplan
• neue

Gemeinschaftskonten
(Treuhand) einrichten

o Einarbeitung aller personen- und
objektbezogenen Daten in die
Fachsoftware

o Einrichtung der buchhalterischen
Vorgänge, wie beispielsweise
Lastschrifteinzüge

o WICHTIG: Info-Schreiben an alle
Eigentümer zur Übernahme der
Verwaltung mit Bekanntgabe der
neuen Bankverbindung und Höhe
des Hausgeldes

o Terminierung der Übernahme
aller Objekt-/Verwaltungs-
unterlagen vom neuen Verwalter

o Einarbeitung aller personen- und
objektbezogenen Daten in die
Fachsoftware

o Einrichtung der buchhalterischen
Vorgänge, wie beispielsweise
Lastschrifteinzüge

o WICHTIG: Info-Schreiben an alle
Eigentümer zur Übernahme der
Verwaltung mit Bekanntgabe der
neuen Bankverbindung und Höhe
des Hausgeldes

o Terminierung der Übernahme
aller Objekt-/Verwaltungs-
unterlagen vom neuen Verwalter

ca. 3 Monate vor 
Beginn der 
Verwaltertätigkeit 

ca. 3 Monate vor 
Beginn der 
Verwaltertätigkeit 

ca. 2 Monate vor 
Beginn der 
Verwaltertätigkeit 

ca. 2 Monate vor 
Beginn der 
Verwaltertätigkeit 

Beginn der aktiven Verwalterbestellung
/ des Wirtschaftsjahres 

Kaufmännische Übernahme (sofort nach Erhalt der Unterlagen):

� Übernahme aller Objektunterlagen (auch Altakten) des Verwaltungsobjekts;
Erstellung eines Übernahmeprotokolls mit Verzeichnis aller übernommenen Akten,
Schlüsseln und Geräten; bei Dissonanzen im Beisein eines Beirats der
Gemeinschaft

� detaillierte Sichtung und Kontrolle aller Unterlagen; Prüfung der Vollständigkeit
� Anpassung der Ablage und Ordner auf das eigene System
� Prüfung aller vorhandenen Verträge (Wohngebäudeversicherung,

Energielieferanten, Wartungsverträge etc.) auf Laufzeit und eventuelle
Einsparpotenziale hin und notfalls Kündigung oder Umdeckung

� Abgleichen der Kontostände des Giro-/Rücklagenkontos mit der Abrechnung und
Kontrolle des aktuellen Stands über einen Vermögensstatus; evtl. Differenzen vom
bisherigen Verwalter erklären lassen

� Rundschreiben an alle rechnungsstellende Unternehmen, Behörden und
Lieferanten in Sachen Verwaltungsübernahme

� Erteilung von Einzugsermächtigungen oder Einrichtung von Daueraufträgen für
ständig wiederkehrende Zahlungen

� Überprüfung von rückständigen Hausgeldern oder Abrechnungsfehlbeträgen,
notfalls erneute Anmahnung; Prüfung des aktuellen Stands evtl. vorhandener
Hausgeldklagen

� falls andere Prozesse anhängig: Sichtung der Akten und des Verlauf des
bisherigen Verfahrens und Rücksprache mit Anwalt; notfalls Übertragung des
Mandats zum eigenen (Haus-)Anwalt

Kaufmännische Übernahme (sofort nach Erhalt der Unterlagen):

� Übernahme aller Objektunterlagen (auch Altakten) des Verwaltungsobjekts;
Erstellung eines Übernahmeprotokolls mit Verzeichnis aller übernommenen Akten,
Schlüsseln und Geräten; bei Dissonanzen im Beisein eines Beirats der
Gemeinschaft

� detaillierte Sichtung und Kontrolle aller Unterlagen; Prüfung der Vollständigkeit
� Anpassung der Ablage und Ordner auf das eigene System
� Prüfung aller vorhandenen Verträge (Wohngebäudeversicherung,

Energielieferanten, Wartungsverträge etc.) auf Laufzeit und eventuelle
Einsparpotenziale hin und notfalls Kündigung oder Umdeckung

� Abgleichen der Kontostände des Giro-/Rücklagenkontos mit der Abrechnung und
Kontrolle des aktuellen Stands über einen Vermögensstatus; evtl. Differenzen vom
bisherigen Verwalter erklären lassen

� Rundschreiben an alle rechnungsstellende Unternehmen, Behörden und
Lieferanten in Sachen Verwaltungsübernahme

� Erteilung von Einzugsermächtigungen oder Einrichtung von Daueraufträgen für
ständig wiederkehrende Zahlungen

� Überprüfung von rückständigen Hausgeldern oder Abrechnungsfehlbeträgen,
notfalls erneute Anmahnung; Prüfung des aktuellen Stands evtl. vorhandener
Hausgeldklagen

� falls andere Prozesse anhängig: Sichtung der Akten und des Verlauf des
bisherigen Verfahrens und Rücksprache mit Anwalt; notfalls Übertragung des
Mandats zum eigenen (Haus-)Anwalt

Technische Übernahme (ca. 3 bis 4 Wochen nach Erhalt der
Unterlagen):

� Ankündigung einer detaillierten Objektbesichtigung sowohl
des Gemeinschafts- als auch des Sondereigentums;
Besichtigung alles Wohnungen von innen

� Fixierung der ermittelten Erkenntnisse vor Ort, in Form eines
schriftlichen und mit Fotos belegten Berichts

� Entwicklung und Aufstellung eines Aktionsplans für die
notwendigen Reparaturen und Maßnahmen

� bei notwendigen, kostspieligen Reparaturen oder gar
Sanierungen: Aufstellung eines Instandhaltungs-
/Finanzierungsplans für die nächsten 5 Jahre mit Abgleich der
derzeit vorhandenen Rücklage

Technische Übernahme (ca. 3 bis 4 Wochen nach Erhalt der
Unterlagen):

� Ankündigung einer detaillierten Objektbesichtigung sowohl
des Gemeinschafts- als auch des Sondereigentums;
Besichtigung alles Wohnungen von innen

� Fixierung der ermittelten Erkenntnisse vor Ort, in Form eines
schriftlichen und mit Fotos belegten Berichts

� Entwicklung und Aufstellung eines Aktionsplans für die
notwendigen Reparaturen und Maßnahmen

� bei notwendigen, kostspieligen Reparaturen oder gar
Sanierungen: Aufstellung eines Instandhaltungs-
/Finanzierungsplans für die nächsten 5 Jahre mit Abgleich der
derzeit vorhandenen Rücklage



Werden Sie den Anforderungen der Zukunft gerecht!? 
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Die demographischen
Entwicklungen sind nicht
aufzuhalten.

Was wenige Unternehmen
bisher begriffen haben:

Diese Entwicklung macht vor
dem Personalmarkt nicht halt.
Gute und fähige Mitarbeiter
sind Ihr größtes und
wichtigstes Kapital. Ohne diese
können Sie qualitativ
hochwertige Verwaltungsarbeit
nicht leisten.
Setzen Sie dem Jugendwahn
ein Ende und bereiten sich auf
die Zukunft vor.

Mit einer nachhaltigen
Personalplanung.

Qualifizierte Fachkräfte für die
WEG-Verwaltung sind derzeit am
Markt Mangelware. Die bereits
mehrfach genannten und
erläuterten Faktoren der
gesellschaftlichen Vergreisung
werden Sie zukünftig bei der
Personalsuche vor noch größere
Probleme stellen, als dies bisher
schon der Fall ist.

Was können Sie tun?

Ihr aktuelles Personal im Fokus

Als erste und wichtigste
Maßnahme steht der Verbleib
Ihrer jetzigen Mitarbeiter im
Mittelpunkt.
In den vergangenen Ausgaben
dieses Info-Dienstes haben wir
dazu schon diverse Anregungen
zur Gehalts-gestaltung,

Personalgesprächen und der
Schaffung eines guten Betriebs-
klimas gegeben.

Die folgende Positiv-/Negativ-
Liste gibt Ihnen dazu einen
Überblick.

- Jung und billig :

Viele Unternehmen stellen gerne junge, unerfahrene Mitarbeiter ein. Sie
kosten weniger und sind formbar. Sie haben aber wenig Erfahrung und
bringen kaum Anregungen oder Anstöße für neue Entwicklungen.

- Ziellosigkeit:

Häufig „dümpelt“ die Verwaltung in der Unternehmensentwicklung so
dahin. Es existieren keine klaren Ziele. Falls doch, sind diese weder klar
formuliert, noch kennen die relevanten Mitarbeiter diese Ziele und den
angestrebten Weg dorthin.

- Preispolitik:

Der Preiskampf im Verwaltungssektor ist auf Kundenseite das einzige
wirkliche Unterscheidungskriterium für die Auswahl des Verwalters.
Dieser Kampf wird nicht schwächer, sondern härter. Wer da schlecht
kalkuliert, kann seine Mitarbeiter nicht angemessen vergüten.

--
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100
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+ Selbst ausbilden:
Wo Fachkräfte schwer zu finden sind, macht die Ausbildung des „eigenen Personals“ doppelt Sinn

+ Fördern und fordern:
Binden Sie Ihre Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens ein und erhalten Sie mehr Leistung und
Motivation.

+ Aufstiegsmöglichkeiten bieten :
Viele Mitarbeiter gehen, weil ihnen die Perspektiven fehlen - die Sie ihnen bieten können.

+ Gesundheit:
In der Zukunft ein zunehmend wichtiger Faktor. Bieten Sie zusammen mit Ihrer Krankenkasse Wissen und
Angebote rund um dieses Thema.

+ Flexible Arbeitszeiten:
Gerade in der Verwaltung können Sie damit punkten. Verwaltung ist zeitintensiv und ermöglich so
wenigstens einen angemessenen Ausgleich.

+ Altersteilzeit:
Die Rente mit 67 und Vorruhestandsregelungen verlängern die Lebensarbeitszeit. Halten Sie fähige
Mitarbeiter beispielsweise über einen langsamen Ausstieg aus dem Job möglichst lange im Unternehmen.

+ Homeoffice:
Tageweise oder ganz von zu Hause arbeiten ist die Zukunft und spart dem Unternehmer Geld. Die
Technik macht es möglich.

+ Angemessene Bezahlung:
Leistung kostet. Gute Leistung kostet mehr. Zahlen Sie ein angemessenes und leistungsorientiertes
Gehalt.

+ Klare Strukturen:
In vielen HVen ist dies ein massiver Mangel. Klären Sie Zuständigkeiten, Stellenbeschreibungen und
Hierarchie. Klarheit schafft Sicherheit.

+ Teambildung:
Der Mensch wird immer mehr zum Einzelgänger. Wirken Sie diesem Trend mit Gruppen bildenden
Maßnahmen entgegen. Ein funktionierendes Team bringt eine bessere Leistung als viele Einzelspieler.

+ Aus-/ Weiterbildung:
Wissen ist Macht. Fördern Sie das eigene Wissen und das Ihrer Mitarbeiter über ständige Teilnahmen an
Seminaren und Weiterbildungen.

+ Wissensmanagement:
Geht ein langjähriger Mitarbeiter, entzieht dieser dem Unternehmen in der Regel das know how in vielen
Bereichen. Vorher regeln.

++



Welchen Lärmschutz muss der Vermieter gewährleisten ?
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Ihr Rechtsbeistand:
Klaus Eichhorn

Die Rechtsthemen in Hausverwalter < Magazin >
unterliegen der Verantwortung
von Klaus Eichhorn, Jahrgang 1956.

Herr Eichhorn hat seine Zulassung als
Rechtsanwalt 1986 erworben. Seine juristische
Ausbildung absolvierte er an den Universitäten
Saarbrücken, Göttingen und Berlin.

Seit vielen Jahren engagiert sich Herr Eichhorn
vornehmlich im Bereich des Mietrechts und WEG-
Rechts sowie des Bau- und Architektenrechts.
Den Fachanwaltslehrgang für privates Bau- und
Architektenrecht absolvierte er 2001;

Fachanwalt für Mietrecht und WEG-Recht ist er
seit 2008.

Klaus Eichhorn ist in der Kanzlei Kordt
Rechtsanwälte in Essen tätig.
Er ist Mitglied des Verbands der
Immobilienverwalter NRW e. V. sowie der
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im
DAV.

Herr Eichhorn unterrichtet am Europäischen
Bildungszentrum (EBZ) in Bochum und verfasste
bereits diverse Fachartikel und Bücher zum
Mietrecht und WEG-Recht.

Die technischen Anforderungen an den
Lärmschutz ändern sich, die
Lebensgewohnheiten auch. Welche Forderungen
des Mieters der Vermieter erfüllen muss, erfahren
Sie in diesem Beitrag.

In einem bestehenden Wohn- und Geschäftshaus
wird das Erdgeschoss als Fischrestaurant
vermietet und nachträglich mit einer Kühl- und
Lüftungsanlage versehen. Der Zu- und
Abluftkamin wird durch einen Lichthof des
Hauses nach oben über das Dach geführt. Ein
Mieter mindert die Miete wegen der Geräusch-
immissionen und verlangt die Unterlassung des
Lüftungsbetriebs zu bestimmten Tages- und
Nachtzeiten.

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 23.09.2009 –
VIII ZR 300/08) weist die Klage des Mieters
zurück, da die Belästigung nicht zu einem Mangel
der Wohnung (§ 536 I BGB) führe. Zwar schulde
der Vermieter auch ohne besondere Abrede die
Einhaltung der maßgeblichen technischen
Normen zur Zeit der Errichtung des Gebäudes.
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm vom
26.08.2006 seien jedoch nicht überschritten.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht wegen der
Dauerhaftigkeit der Geräusche. Denn es sei nicht
erforderlich die Fenster dauerhaft geschlossen zu
halten, wenn die Regelwerte eingehalten seien.
Auch könne der Mieter nicht erwalten, dass der
Vermieter solche Veränderungen unterlasst, die
den Nutzungsbedürfnissen anderer Mieter
entgegenkommt, wenn dadurch die
Geräuschimmissionen zwar steigen, aber die
Belastung noch den technischen Normen genügt.

Weist das Gebäude bei Mietbeginn einen
Immissionsstandard auf, der besser ist als der
Mieter nach den technischen Normen verlangen
kann, kann er nicht davon ausgehen, dass der
Zustand während der gesamten Dauer des
Mietverhältnisses erhalten bleibt.

Im Übrigen differenziert das Gericht bei der
Frage, ob Lärmgeräusche hinzunehmen sind,
zwischen Funktionsräumen wie Küche und Bad
und Wohn- und Schlafräumen. So muss in Küche
oder Bad Immissionen von höherer Lästigkeit
hinzunehmen. Im Wohn- oder Schlafzimmer ist
auch bei geringerer Lästigkeit ein Mangel
anzunehmen.
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Den baulichen Schallschutz regelt die DIN 4109 – Scha llschutz im Hochbau
Baurechtlich sind mindestens die Anforderungen der DIN 4109 einzuhalten in der Fassung, die 
bei Erstellung des Gebäudes gültig war. Bei Modernisierungen und Sanierungen sind die 
jeweils aktuellen Anforderungen einzuhalten. 

Schallschutz nach Zweck 
und Baujahr

DIN 4109                            
Ausgabe 1962

DIN 4109                                  
Ausgabe 1989

Trittschall Decken 63 dB 48 dB
Luftschall Haustrennwände 55 dB 57 dB
Haustechnische Anlagen
z. B. Sanitäranlagen

< 30 dB < 30 dB

Die Luftschalldämmung ist umso besser, je höher der Messwert über dem Sollwert liegt.                          Die 
Trittschalldämmung ist umso besser, je niedriger der Messwert unter dem Messwert liegt. 

Wie ist die Rechtslage? 
Problem Lösung

Wann ist die Mietsache mangelhaft? 1. Ein Mangel liegt vor, wenn das Mietobjekt tatsächlich nicht dem 
vereinbarten Zustand entspricht.
2. Haben die Parteien nichts Besonderes vereinbart, müssen die 
Räume den technischen Anforderungen zur Zeit der Errichtung des 
Gebäudes entsprechen.       
3. Der Mindeststandard ohne abweichende Vereinbarung muss ein 
zeitgemäßes und gesundheitlich unbedenkliches Wohnen 
ermöglichen 

Trittschall nach Ausbau des 
Dachgeschosses

Der Vermieter muss den Mangel beseitigen, weil er die 
strengeren technischen Normen zur Zeit des Umbaus (DIN 
4109) beachten muss. 
BGH, Urteil v. 06.10.2004 – VIII ZR 355/03

Störender Trittschall zwischen 
Wohnungseigentümern nach Austausch 
von Bodenbelägen

Trotz Einhaltung der DIN 4109 ist das besondere Gepräge 
des Gebäudes zu beachten.
OLG München, Urteil v. 25.06.07- 34 Wx 20/07 -

Geräusche einer neuen Wärmepumpe 
stören benachbarten Wohnungseigen-
tümer

Trotz Einhaltung der DIN 4109 müssen Schallpegel aus der 
Zeit vor der Instandsetzung eingehalten werden.
OLG München, v. 24.10.07 - 34 Wx 23/07 -

Fenstermodernisierung Neue Fenster müssen den aktuellen Normen (DIN 4109) 
entsprechen.
LG Berlin, Urteil v. 11.02.2008 – 67 S 64/07

Lärmschutz zwischen Wohnungseigen-
tümern bei verschachtelter Bauweise

Eine Überschreitung der maßgeblichen DIN 4109 ist nur 
Indiz für eine wesentliche Beeinträchtigung   
BGH Urteil vom 15.02.2008 – V ZR 222/06 -

Austausch PVC Belag durch Bodenfliesen Wenn keine bauliche Veränderung vorliegt, ist nur auf den 
Schallschutz bei Errichtung des Gebäudes abzustellen
BGH Urteil vom 17.06.2009 – VIII ZR 131/08 -
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Ihre Ansprechpartner
bei Fragen rund um die Immobilie

· Werner Kordt, Rechtsanwalt und Notar
Grundstücks- und Vertragsrecht

· Ute A. Lindenberg, Rechtsanwältin
privates und gewerbliches Mietrecht

· Dirk Zurmühlen, Rechtsanwalt
Grundstücksrecht

· Klaus Eichhorn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 
privates und gewerbliches Mietrecht, WEG- und Maklerrecht

· Mathias Janitz, Rechtsanwalt
privates und öffentliches Baurecht

Wir sprechen Ihre Sprache

Deutsch – Englisch – Französisch – Italienisch – Spanisch – Niederländisch
www.kordt-law.de

Girardetstraße 2-38 Telefon: 02 01 . 8 72 62-0                     consult-e@kordt-law.de
D-45131 Essen Telefax: 02 01 . 8 72 62-52                   



?

!

Die letzte Seite

www.Hausverwalter-Magazin.de

Für oder gegen die
Verbandsmitgliedschaft

Rund um den Jahreswechsel sind die
einzelnen Verwalterverbände wie DDIV,
BFW oder IVD wieder rührig und bemühen
sich um neue Mitglieder. Sie als Verwaltung
stehen vor der schweren Entscheidung für
oder gegen eine (immer kostenpflichtige)
Mitgliedschaft.

Diese Entscheidung sollten Sie auf zwei
Ebenen treffen. Aus Kundensicht spielt es
kaum eine Rolle, ob Sie nun Mitglied eines
Berufsverbands sind oder nicht. Das
Verbandssiegel beeinflusst Ihre Kunden bei
der Wahl des geeigneten Verwalters kaum.
Dies zeigen entsprechende Umfragen
sowohl bei Verwaltern als auch bei den
Kunden. Viel wichtiger ist Ihre Einschätzung,
was Ihnen der Austausch mit
Gleichgesinnten und der günstigere Zugang
zu Fachseminaren und Veranstaltungen
wert ist.

Ihre Meinung ist gefragt

Dieses neue Magazin soll die täglichen
Belange einer Hausverwaltung behandeln.

Um den Finger in die Wunde legen zu
können und Ihnen für die wichtigsten
Probleme Lösungen anzubieten, benötigen
wir Ihre Unterstützung.

Teilen Sie uns mit, welche Themen und
Inhalte Sie interessieren und wo Sie sich
aktive Unterstützung wünschen.

Egal, ob es sich dabei um

• eine Aufgabe des Tagesgeschäfts
• im Umgang mit Ihren Kunden oder
• um unternehmerische Fragen

handelt.

Auch in puncto Miet- und WEG-Recht. Wir
möchten wissen, wo Sie der Schuh drückt!

Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen uns
an.
In einer der nächsten Ausgaben werden wir
Ihre Frage beantworten oder Ihnen eine
Lösung für Ihr Problem anbieten.

Emails senden Sie bitte an:

friedrich@HausLehrer.com

Anrufen können Sie uns unter:

02104 – 776591

HINWEIS:
In der Folge dieses Dienstes werden wir
Ihnen in absehbarer Zeit auch die
Möglichkeit anbieten, mit dem
Chefredakteur, Herrn Friedrich, und Herrn
RA Eichhorn in einer turnusmäßigen
Sprechstunde direkten Kontakt auf zu
nehmen.

Tipp: Wägen Sie Vor- und Nachteile ab

Treffen Sie die Entscheidung für oder gegen
einen Verband nicht aus dem Bauch heraus.
Listen Sie die Vor- und Nachteile auf und
wiegen diese gegeneinander auf. Je aktiver
„Ihr“ Landesverband ist, um so eher ist der
Jahresbeitrag sinnvoll investiert und die
Vorteile überwiegen. Je besser Ihr bereits
vorhandenes Netzwerk, um so geringer sind
die Vorteile einer Mitgliedschaft.
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Vorträge, Seminare und Moderationen
Highlights für Ihre Kunden- oder Mitgliederveranstal tungen

Vorträge, Seminare und Moderationen in 2010

Vortrag : „Demografie + Hausverwaltung“
Vortrag : „Empfehlungsmarketing für Verwaltungen“

für die Firma MINOL

Vortrag : „Warum Hausverwaltungen selbst schuld am eigenen
schlechten Image sind.“

für den BFW-MD

Seminare : „Zeitmanagement, Orga + Struktur in der HV“,
„Die 7 Todsünden der Verwalter-Bewerbung“

für den BFW-Nord

Moderation : Gründertag für Hausverwaltungen
für die EIA 

Seminare : „Marketing- und Akquiseplan für HV“,
„Gründung, Aufbau und Struktur einer HV“

für den BFW-MD

Workshop : „Wie „ticken“ eigentlich Hausverwalter?“
für Kone-Aufzüge

www.HausLehrer.com

Kundenveranstaltungen, Messen oder
Mitgliederversammlungen in der
Verwalterbranche sind meist mit juristischen
Themen besetzt. Zu Recht. Denn Verwalter
verlangen genau nach diesen aktuellen
Informationen und Rechtsprechungen.

Immer mehr jedoch geraten auch solche
Themen wie Marketing, Akquisition oder die
effizientere Arbeitsweise in Verwaltungs-
Unternehmen in den Fokus der Entscheider.
Diese Themen werden von Herrn Michael
Friedrich, Inhaber der auf Verwaltungen
spezialisierten Unternehmensberatung
namens HausLehrer bestens abgedeckt.

Selbst ehemaliger Verwalter mit langjähriger
Erfahrung, weiß er
Themen in die
richtige Form und
passende Sprache
zu setzen.
In vielen
Veranstaltungen
und mit den unter-
schiedlichsten
Themen hat er dies
in den letzten Jahren
Erfolgreich bewiesen und die Verwalter
damit dem eigenen Erfolg ein paar Schritte
näher gebracht.
.


